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[S. 967] Der Regierungsrat beschliesst: 
I. Die Verordnung zum Gesetz über die Zusatzleistungen zur eidgenössischen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 17. September 1986 wird wie folgt 
geändert: 
§ 2 Abs. 2. Die Fürsorgedirektion kann die anrechenbaren Kosten für Langzeitpatienten 
in Krankenheimen, Pflegeheimen und Pflegeabteilungen abweichend von Abs. 1 
festlegen. Dabei orientiert sie sich an den Taxen für Langzeitpatienten gemäss den 
Vollzugsbestimmungen zur Taxordnung der kantonalen Krankenhäuser. 
Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 
II. Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch den Bund am 1. Januar 1995 in 
Kraft. 
III. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 16. November 1994 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Der Staatsschreiber: 
Lang Roggwiller 
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